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§ 6 Oö. FWWO
 Oö. FWWO - Oö. Feuerwehrwahlordnung (V)

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

§ 6

Wahlversammlung

 

(1) Gewählt wird in der Wahlversammlung. Die Wahlausschreibung gilt als Einladung zur Wahlversammlung. Die

Wahlversammlung ist öffentlich. Die Wahlversammlung wird vom Wahlleiter geleitet.

 

(2) Die Wahlversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Wahlberechtigten anwesend ist. Wird

diese Zahl nicht erreicht, ist nach Ablauf einer halben Stunde die Wahlversammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der

anwesenden Wahlberechtigten beschlussfähig. (Anm: LGBl. Nr. 136/2002)

 

(3) Bei Wahlen für das Feuerwehrkommando sind die Gemeinden des P=ichtbereiches nachweislich zum Wahlakt

einzuladen.

In Kraft seit 19.12.2002 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_fwwo/paragraf/6
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=136/2002&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 6 Oö. FWWO
	Oö. FWWO - Oö. Feuerwehrwahlordnung (V)


